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In der vorliegenden Publikation ist für Personen- und Funktionsbezeichnungen immer die männliche Form gewählt.
Die Bezeichnungen gelten sinngemäss auch für weibliche Personen. 

Allfällige Korrekturen zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.swki.ch/korrigenda.  

Der SWKI haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können. 

20yy-mm 1. Auflage 
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Vorwort 

Die SWKI Richtlinien 92-2 A/B bedurften einer Überarbeitung.  

Als erstes wurde eine grundlegende Aufarbeitung der Situation im Ausschreibungswesen gemacht. Dabei wurden die 
Gewerke, Heizung, Kälte mit einbezogen. Im Bereich der Vorspänne zu den Ausschreibungen gibt es einen objektspe-
zifischen Teil, welcher übergreifend über alle Gewerke angewendet werden kann.  

Der Vorspann für den gewerkspezifischen Teil ist insbesondere zugeschnitten für die Abgrenzung der Haustechnikge-
werke und vor allem für den Lüftungsteil.  

Nebst diesen beiden Vorspanndokumenten, welche als Vorlage für die Erstellung von Ausschreibungen verwendet 
werden können, wurde die Materialisierung für die Lüftungsanlagen überarbeitet.  

Den Leistungsverzeichnisteil wurde bewusst nicht erneuert, da dieser mit der aktuellen Marktsituation im Bereich der 
Modellbasierten Planung (BIM) ohnehin in der Zukunft anders erfolgen wird.  

Mit diesen Grundlagen von den Vorspännen Objektspezifisch und Gewerkspezifisch und der Materialisierung der Lüf-
tungsanlagen wurde der Grundstein gelegt für die Erstellung von Ausschreibungen. Dabei wurden die Aspekte von 
Bauherren, Planer, Unternehmer und Lieferanten berücksichtigt.  

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 

Arbeitsgruppe SWKI BT106-01 
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0 Geltungsbereich 

0.1 Abgrenzung 

Die vorliegende Richtlinie beschreibt Vertragsbedingungen für die Ausführung von Arbeiten im Bereich der Gebäude-
technik, welche auf das Objekt bezogen sind. Die Vertragsbedingungen, welche sich spezifisch auf die Gewerke der 
Lüftung oder der Heizung beziehen, werden in den Richtlinien SWKI VA107-01 „Ausschreibung in der Gebäudetechnik 
- Raumlufttechnische Anlagen – Teil 1: Gewerkspezifische Bedingungen“ oder SWKI HE102-01 „Ausschreibung in der 
Gebäudetechnik - Heizungsanlagen – Teil 1: Gewerkspezifische Bedingungen“ beschrieben.  

Ergänzend zu den Richtlinien der Vorspänne werden die Material-Vorschriften der Lüftungs- und Heizungstechnik in 
den Richtlinien SWKI VA107-05 „Ausschreibung in der Gebäudetechnik - Raumlufttechnische Anlagen – Teil 5: Mate-
rialanforderung“ und SWKI HE102-02 „Ausschreibung in der Gebäudetechnik - Heizungsanlagen – Teil 2: Materialan-
forderungen“ geregelt. 

0.2 Allgemeine Bedingungen Bau 

Die Allgemeinen Bedingungen Bau (ABB) zur vorliegenden Richtlinie sind in der Norm SIA 118/380 Allgemeine Bedin-
gungen für Gebäudetechnik enthalten. 

0.3 Normative Verweisungen 

Im Text dieser Richtlinie wird auf die nachfolgend aufgeführten Publikationen verwiesen, die im Sinne der Verweisun-
gen ganz oder teilweise mit gelten. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe (einschliesslich aller Ände-
rungen), bei datierten Verweisungen die entsprechende Ausgabe der betreffenden Publikation. 

0.3.1 Publikationen des SWKI 

Richtlinie SWKI VA104-01:2019  Raumlufttechnik – Luftqualität – Teil 1: Hygiene-Anforderungen an raumlufttechni-
sche Anlagen und Geräte 

0.3.2 Publikationen des SIA 

Norm SIA 118:2013 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 

Norm SIA 118/380:2007 Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik 

Norm SIA 382/1:2014 Lüftungs- und Klimaanlagen - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen 

Norm SIA 430:1993 Entsorgung von Bauabfällen 

Empfehlung SIA 112/1: 2017 Nachhaltiges Bauen - Hochbau (Verständigungsnorm zu SIA 112) 

Merkblatt SIA 2020:2017 Sicherheitsleistungen des Unternehmers im Werkvertrag (Merkblatt zu SIA 118) 

0.4 Abweichungen 

Ausnahmen von der vorliegenden Richtlinie sind zugelassen, wenn neue Entwicklungen auf dem entsprechenden Ge-
biet dies rechtfertigen oder wenn sie wissenschaftlich durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet werden 
können und wenn sie mit den gesetzlichen Grundlagen übereinstimmen. 

0.5 Hinweise zur Anwendung der Richtlinie 

Die vorliegende Richtlinie ist ein Teil der SWKI-Reihe „Ausschreibung in der Gebäudetechnik“ und wird über alle Ge-
bäudetechnik-Gewerke auf das Objekt bezogen angewendet. Für gewerkspezifische Bedingungen sind die entspre-
chenden Richtlinien der Gewerke beizuziehen. 

Der Text dieser Richtlinie ist als Mustertext für den Vorspann einer Ausschreibung zu verstehen und soll der Situation 
entsprechend angepasst und vervollständigt werden. 

 

 Zum besseren Verständnis ergänzen jeweils Erläuterungen und Kommentare den Mustertext. Diese sind 
mit Hinweis-Symbol versehen und kursiv geschrieben. 
 

 Im Mustertext sind Vorschläge in grau hinterlegten Feldern vorbereitet. Diese sind bei der Ausarbeitung 
des Vorspanns der Situation entsprechend anzupassen. 
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Figur 1 Struktur SWKI-Richtlinien zu Ausschreibung in der Gebäudetechnik 
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1 Verständigung 

1.1 Begriffe und Definitionen 

Für die Anwendung der vorliegenden Richtlinie gelten die folgenden Begriffe und Definitionen. Diese Begriffe sind im 
Anhang E in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. 

1.1.1 Anbieter Der Anbieter ist die ausführende Firma, welche mit dem Einreichen der
vorliegenden Ausschreibung sein Angebot unterbreitet. 

1.1.2 Architekt Der Architekt ist zuständig für die technische, funktionale, gestalterische
und wirtschaftliche Planung sowie für die Einrichtung von Bauwerken
und Gebäuden. 

1.1.3 Ausschreibung Die Ausschreibung ist eine schriftliche Aufforderung für definierte Liefe-
rungen und Leistungen ein Angebot zu unterbreiten.  

1.1.4 Bauherr Der Bauherr ist der ethisch, rechtlich und wirtschaftlich verantwortliche
Auftraggeber bei der Durchführung von Bauvorhaben.  

1.1.5 Bauherrenvertreter Der Bauherrenvertreter übernimmt die Funktion des Bauherrn. Seine 
Kompetenzen und Verantwortungen müssen klar definiert und kommu-
niziert sein. 

1.1.6 Bauleitung Die Bauleitung überwacht und steuert die Arbeiten auf der Baustelle. 

1.1.7 Bauseits Dabei handelt es sich um Aufgaben, die in den Verantwortungsbereich
des Bauherrn, resp. der Bauherrenvertretung fallen. Die dafür
entstehenden Kosten sind nicht im Baupreis enthalten. 

1.1.8 Betreiber Der Betreiber betreut und bewirtschaftet das Bauwerk, insbesondere die
technischen Anlagen, nach deren Übergabe. 

1.1.9 Fachbauleitung Die Fachbauleitung ist der Dienstleistungsteil von Gewerken der Gebäu-
detechnik, in welchem die Realisation der geplanten Anlagen betreut 
wird. 

1.1.10 Fachplaner Der Fachplaner oder auch Fachingenieur genannt, ist der 
Verantwortliche, der die Ausführungsunterlagen erstellt, nach denen
Anlagen, Anlageteile oder Installationen ausgeführt werden. 

1.1.11 Leistungsverzeichnis Im Leistungsverzeichnis sind Lieferungen und Leistungen eines Pro-
jekts schriftlich definiert. Es ermöglicht der ausführenden Firma ihr An-
gebot zu kalkulieren und dem Bauherrn zu unterbreiten. 

1.1.12 Projekt Ein Projekt ist ein (Bau-)Vorhaben, das der verantwortliche Auftragge-
ber realisieren will. 

1.1.13 Objekt Ein Objekt ist das Gebäude oder der Gegenstand, auf welches sich das 
Interesse, Vorhaben und Handeln richtet. 

1.1.14 Submission Unter einer Submission wird das gleich verstanden wie unter Ausschrei-
bung. 

1.1.15 Subunternehmer Der Subunternehmer ist eine ausführende Firma, welche in einem
Werkvertragsverhältnis mit einem Unternehmer steht. Der Unternehmer
seinerseits hat ein Werkvertrag mit dem Bauherrn abgeschlossen, es 
besteht keine direkte Vertragsbindung zwischen Subunternehmer und
Bauherrn. 

1.1.16 Unternehmer Der Unternehmer ist die ausführende Firma, welche die geplanten
Anlagen, Anlageteile oder Installationen erstellt. Sie ist zugleich
Vertragspartner der vorliegenden Ausschreibung. 

1.1.17 Vorspann Der Vorspann definiert vertragliche Bedingungen, welche zur Ausfüh-
rung des vorliegenden Bauvorhabens vorgegeben sind. 
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1.2 Abkürzungen 

Abkürzung Erläuterung 

FBH Fussbodenheizung 

HLKKSE Heizung Lüftung Klima Kälte Sanitär Elektro 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 

SWKI Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren 
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2 Deckblatt und Inhaltsverzeichnis der Ausschreibung 
 Ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis sind unabdingbare Bestandteile der Ausschreibung. Das Deck-

blatt beinhaltet alle wichtigen Angaben zu den Verantwortlichen des Objekts, die ausgeschriebene Posi-
tion mit dem Angebotspreis sowie vorgesehene Termine. Das anschliessende Inhaltsverzeichnis ermög-
licht eine klare Übersicht über die vorliegende Ausschreibung mit den Vorbedingungen bauherren- und 
planerseitig, Leistungsausschreibungen und den dazugehörigen Beilagen. 
 

 Beispiele eines Deckblattes und eines Inhaltsverzeichnisses sind im Anhang (informativ) dieser Richtlinie 
zu finden. 
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3 Nachhaltigkeit des Projektes 
Empfehlung SIA 112/1 „Nachhaltiges Bauen – Hochbau“ 

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ist 1987 durch die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-
Kommission) definiert worden. Dabei handelt es sich 

«… um eine Entwicklung, die gewährleistet, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen …». 

 

 Will die Bauherrschaft nachhaltig bauen, sind die Bedingungen in die Ausschreibungen und Werkverträge 
zu integrieren. 
 

 Zum Beispiel kann dies nach der Empfehlung SIA 112/1 „Nachhaltiges Bauen – Hochbau“ erfolgen.  
 

 Zum Beispiel hat die Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes (KBOB) Empfehlungen 
zum nachhaltigen Bauen erarbeitet. Es sind dies: 
 
- Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen 
- Bedingungen für Planungsleistungen 
- Bedingungen für Werkleistungen 
 
Die Empfehlungen zeigen, wie nachhaltiges Planen in die Planer- und Werkverträge einfliessen soll. Die 
Bedingungen für Planer- und Werkleistungen können als integrierender Bestandteil in die Verträge aufge-
nommen werden. 
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4 Objektspezifische Bedingungen 

4.1 Allgemeine Bedingungen der Gebäudetechnik 

4.1.1 Bestandteile des Vertrags 

Text der vorgeschriebenen Vertragsurkunde: 

 SIA 118/380:2007 „Allgemeine Bedingungen der Gebäudetechnik“ 

 SIA 118:2013 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“ 

 Allgemeine Bedingungen der Bauherrschaft.  

 … 
 

 Um die Rechtsverbindlichkeit einer Norm in einem Vertrag zu erreichen, ist sie als Vertragsbestandteil zu 
bezeichnen. 
 

 Als Basis für Vertragsbedingungen gilt die SIA 118/380:2007 „Allgemeine Bedingungen der Gebäudetech-
nik“. Regelungen und Vorgehensweisen zur Ausschreibung allgemein, den Ausschreibungsunterlagen und 
dem Leistungsverzeichnis sind darin festgelegt. Unternehmervarianten sowie Pflichten der Vertragspartner 
sind wichtige Bestandteile der Norm, wie ebenfalls die Vergütungsregelung, Vorgaben zur Bauausführung, 
Ausmass- und Zahlungsmodalität, Abnahme des Werkes und die Haftung für Mängel. 
 

 An dieser Stelle ist eindeutig zu definieren, welchen Stellenwert die allgemeinen Bedingungen des Unter-
nehmers/Anbieters haben. Allgemeine Bedingungen des Unternehmers können wegbedungen oder als 
Bestandteil des Vertrages definiert werden.  
 

 Die Vorspänne seitens Bauherrschaft, Architekt oder Fachplaner sollen nicht widersprüchliche Bedingun-
gen enthalten. 

4.1.2 Rangordnung der Vertragsbestandteile 

Rangordnung der Vertragsbestandteile: 

1. Text der ausgefertigten und beidseits unterzeichneten Vertragsurkunde (Formular Werkvertrag) 

2. Vergabeverhandlungsprotokoll falls vorhanden 

3. Bedingungen der Bauherrschaft 

4. Die, durch das Projekt bedingten, besonderen Bestimmungen 
4.1 Objektspezifische Bedingungen 
4.2 Gewerkspezifische Bedingungen 

5. Leistungsverzeichnis oder Baubeschreibung 

6. Pläne 

7. SIA 118/380:2007 „Allgemeine Bedingungen der Gebäudetechnik“ 
„Die in Ziffer 0.2.3 der Norm SIA 118/380 aufgeführten Regeln gehen den entsprechenden Regeln der Norm SIA 
118 vor“ 

8. SIA 118:2013 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“ 

9. Übrige Normen anderer Fachverbände, soweit sie in Vertragsbestandteilen aufgeführt sind 

10. … 
 

 Damit ein Wiederspruch von mehreren Vorgaben verhindert wird, ist hier die eindeutige Rangordnung fest-
gelegt. Die Rangordnung ist frei wählbar. 
 

 Ist eine Anzahlungsgarantie erwünscht, kann diese mit Hilfe des SIA Merkblattes 2020 „Sicherheitsleistun-
gen des Unternehmers im Werkvertrag“ ausformuliert und hier aufgeführt werden. 
 

 Ist eine Erfüllungsgarantie erwünscht, kann diese mit Hilfe des SIA Merkblattes 2020 „Sicherheitsleistun-
gen des Unternehmers im Werkvertrag“ ausformuliert und hier aufgeführt werden. 
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4.2 Kommunikation 

4.2.1 Planungsorganisation 

 Bauherr: 
Name, Adresse, Telefon, zuständiger Projektleiter 

 Architekt: 
Name, Adresse, Telefon, zuständiger Projektleiter 

 Fachplaner: 
Name, Adresse, Telefon, zuständiger Projektleiter 

 

 Ergänzend dazu kann ein Organigramm der Ausschreibung beigelegt werden. 

4.2.2 Integrale Schnittstellen 

Gemäss beigelegter Schnittstellenliste (Anhang C). 

 

 Gemäss SIA 108, 3.4 koordiniert die Gesamtleitung die Leistungen aller Beteiligten. Dazu werden vom 
Gesamtleiter i.d.R. integrale Schnittstellenlisten abgegeben, welche die Leistungen aller Funktionsträger in 
der Planung und Ausführung klar zuordnen. Dabei sind zu jeder Leistungsbeschreibung der verantwortli-
che sowie ein allfällig mitwirkender Funktionsträger festzulegen. 

 In der vorliegenden Richtlinie wird im Anhang C beispielhaft eine integrale Schnittstellenliste der Funkti-
onsträger Gebäudetechnik abgebildet. Die Liste wird in den Vorbedingungen der Ausschreibungsunterla-
gen pro Gewerk integriert. Sie dient als Vorschlag und soll für das Projekt entsprechend ergänzt und ver-
vollständigt werden. 

 Die Integrale Schnittstellenliste dient dazu, objektspezifische Abweichungen zu SIA 118/380 zu deklarie-
ren. 

4.2.3 Kommunikationswege 

Um einen optimalen Konsens zu erreichen, sind für das vorliegende Projekt folgende Kommunikations-Organe festge-
legt worden, welche prioritär zu benutzen sind: 

 Bausitzungen Gebäudetechnik wöchentlich ca. 2 Stunden auf der Baustelle 

 Digitale Besprechungen 2-wöchentlich 

 … 

4.2.4 Zuständigkeiten und Kompetenzen 

Im Namen des Bauherrn sind die Zuständigkeiten sowie die Kompetenzen für Entscheide oder Änderungen während 
des Baufortschritts festgelegt: 

 Fachbauleitung 
- ist befugt Änderungsanweisungen an Unternehmer zu erteilen 
- ist befugt Regierapporte zu unterzeichnen 
. beides bis zu einem Maximalbetrag der Folgekosten von _________________ CHF 

 Bauleitung 
- ist befugt organisatorische Anweisungen an den Unternehmer zu erteilen, sofern diese keine Folgekosten verur-
sachen 

 Architekt 
- ist befugt Änderungsanweisungen an Unternehmer zu erteilen 
- ist befugt Regierapporte zu unterzeichnen 
. beides bis zu einem Maximalbetrag der Folgekosten von _________________ CHF 
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4.3 Termine 

4.3.1 Terminprogramm 

Beginn und Fortgang der Arbeiten richten sich nach dem allgemeinen Baufortschritt. Die verbindlichen Termine werden 
im Werkvertrag festgehalten. 

Auftragsvergabe: __________________ 

Freigabe Ausführungspläne: __________________ 

Montagebeginn: __________________ 

Montageende: __________________ 

Inbetriebnahme: __________________ 

Abnahme: __________________ 

Bezug: __________________ 

 

Das beigelegte Terminprogramm (Anhang …) enthält Bauablauf, Etappen und Fixtermine und gilt für sämtlich ausge-
schriebene Arbeiten im vorliegenden Projekt. 

 

 Gesamter Bau: Aushub, Rohbau, Innenausbau, Bezug (wenn nötig mit definierten Etappen) 
 

 Installationen: Vergaben der Arbeiten, Installationen Rohbau, Zentralen und Innenausbau, Inbetriebnah-
men und Einregulierung, Abnahme und Übergabe 
 

 Für den Fall, dass die Baubewilligung noch nicht eingegangen ist, ist ein entsprechender Vorbehalt anzu-
bringen. 
 

 Gewerkspezifische Termine sind situativ zu ergänzen, beispielsweise Monobloc Einbringung vor Decken-
schalung. 

4.3.2 Etappen  

Da der detaillierte Bauablauf noch nicht spezifiziert ist, muss davon ausgegangen werden, dass die Arbeiten nicht in 
einer Etappe erfolgen (Betonieren, Schalungen, Drittlieferungen, etc.). 

 

 Bei geplanten Etappen sind deren Anzahl, Umfang sowie eine Abschätzung der benötigten Arbeitsschritte 
im Leistungsverzeichnis zu beschreiben und im Terminprogramm ersichtlich darzustellen. Eine Berech-
nung des zusätzlichen Montageaufwandes (z.B. Anzahl Einlagen) soll möglich sein. 

4.3.3 Arbeitsunterbrüche 

Zwei Arbeitsunterbrüche länger als …. Tage infolge bauseitiger Terminänderungen müssen im Preis eingerechnet 
werden. Sollten weitere Arbeitsunterbrüche infolge bauseitiger Terminänderungen eintreten, so hat der Unternehmer 
die Kostenfolgen mit ….  abzusprechen. 

4.3.4 Terminbindung 

Die bei Vertragsabschluss vereinbarten Termine sind verbindlich. Der Unternehmer stellt deren Einhaltung sicher. Bei 
sich abzeichnenden Verzögerungen hat der Unternehmer seine Informationspflicht gegenüber der Bauleitung frühzeitig 
und begründet wahrzunehmen. Kommt es zu bauseitiger Verzögerung, welche nicht unter Ziffer 4.3.3 eingeschlossen 
sind, ist der Unternehmer berechtigt begründete Mehraufwände (Lagergebühren, Umorganisation von Lieferung und 
Montage u.ä.) in Rechnung zu stellen. Ist hingegen der vertraglich unterzeichnende Unternehmer verantwortlich für 
eine Zeitüberschreitung, behält sich die Bauleitung das Recht vor, eine im Vertrag festgesetzte Konventionalstrafe vom 
Restguthaben in Abzug zu bringen. 
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4.3.5 Terminverschiebungen 

Bei Terminverschiebungen gilt nachfolgendes Vorgehen. Dabei ist auf eine rasche Kommunikation Wert zu legen. 

Bauseitige Verzögerung, wenn der Baufortschritt nicht gegeben ist: 

 Grundsätzlich hat sich der Unternehmer selbstständig zu vergewissern, dass der Baufortschritt für seine Installati-
onen gegeben ist. Allfällige Mehraufwände, die dem Unternehmer entstehen, gehen zu Lasten des Verursachers. 
Absehbare Mehraufwände sind vom Unternehmer an die Bauleitung frühzeitig anzumelden. 

 … 
 

Verzögerung Unternehmerseite: 

 Der Unternehmer informiert die Bauleitung 

 … 

4.4 Baustelle 

4.4.1 Situation vor Ort 

Auf dem Situationsplan der Baustelle (Anhang …) sind alle wichtigen Bedingungen ersichtlich: 

 Zufahrtsmöglichkeiten auf der Baustelle 

 Vorhandene Parkplätze 

 Anlieferung für Montagematerial 

 Lagerflächen im Freien oder im Gebäude 

 Grösse der zur Verfügung stehenden Magazine pro Gewerk 

 Einzuhaltende Arbeitszeiten 

 … 

4.4.2 Baustelleneinrichtung 

Gerüste, Transport- und Aufzugsmittel, welche bauseits bereitgestellt werden. Die Reservation für deren Benützung 
erfolgt im Baubüro. 

 Montagegerüste   
Fassadengerüst / Rollgerüst / Abmessungen … x …m 
Benützung: gratis / gegen Rechnung 

 Bauaufzug   
Nenntragfähigkeit …..kg 
Benützung: gratis / gegen Rechnung 

 Kran  
Nenntragfähigkeit …..kg 
mit / ohne Bedienung 
Benützung: gratis / gegen Rechnung 

4.4.3 Strom- und Wasserversorgung 

Strom und Wasser werden, ab speziell dafür vorgesehenen Bauprovisorien, zur Verfügung gestellt. Die daraus entste-
henden Kostenaufwendungen sind in den allgemeinen Baukostenabzügen enthalten. 

4.4.4 Bauabfallentsorgung 

Für die fachgerechte Entsorgung der Verpackungs-, Abfall- und Restmaterialien sowie allfälliges Demontagematerial 
ist der Unternehmer verantwortlich. Hier gilt insbesondere die Empfehlung SIA 430 „Entsorgung von Bauabfällen“ so-
wie die Baustellenabfallkonzepte der kantonalen Verbände und/oder der Gemeinde. 

Mulden können nach Absprache platziert werden. Sie sind wieder abzutransportieren sobald die Mulde voll ist oder die 
materialintensiven Arbeiten beendet sind. 

Im Speziellen wird auf die SIA-Norm 118, Art. 119 verweisen, wonach jeder Unternehmer auf seine Kosten für Ordnung 
und Reinlichkeit auf der Baustelle sorgt.  
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4.4.5 Baustellen- und Personensicherheit 

Die gültigen Sicherheitsnormen und Vorschriften sowie SUVA-Vorgaben sind zwingend einzuhalten. 

Insgesamt ist auf das Tragen der Schutzausrüstung (Helm, Schuhe, Brille) und das Sicherstellen von Absturzsicherun-
gen sowie geeignete Hilfswerkzeuge wie Gerüste, Leitern, etc. grossen Wert zu legen. Die Verantwortung für eine 
sichere Arbeitserledigung ist Sache des Unternehmers, respektive des Monteurs. Absicherungen in Steigschächten, 
auf Dächern oder in Überhöhen, welche von mehreren Unternehmern genutzt werden, werden bauseits erstellt. Deren 
genaue Definition und Schnittstellen sind der Integralen Schnittstellenliste im Anhang zu entnehmen. 

Arbeiten, welche Einfluss auf den Betrieb haben, insbesondere Betriebsunterbrüche, Ausschaltungen von Anlagen 
oder Anschlüsse auf das bestehende System, sind der Bauleitung frühzeitig zu melden (5 Arbeitstage im Voraus). 

 Objektbedingte oder durch den Bauherrn vorgegebene verschärfende Vorschriften in Bezug auf die Bau-
stelle und Personensicherheit sind explizit in diesem Kapitel aufzuführen. 

4.5 Kalkulationsbasis 

4.5.1 Preis 

Die Art des Preises ist im Gewerkspezifischen Vorspann zu definieren. 

4.5.2 Angebotsgültigkeit 

Das Angebot ist gültig bis 6 Monate nach Eingabetermin. 

4.5.3 Allgemeine Abzüge 

Es gelten folgende allgemeine Abzüge: 

 Bauwesensversicherung - …% der Anlagekosten  

 Baustrom und Bauwasser - …% der Anlagekosten 

 Baureinigung - …% der Anlagekosten 

 Baureklame bauseits - …% der Anlagekosten / pauschal … CHF 

 Allgemeine Bauabzüge - …% der Anlagekosten 

 … 
 

 Die hier deklarierten, allgemeinen Abzüge sind in der Kostenzusammenstellung und in den Abrechnungen 
übersichtlich aufzuführen. 

4.5.4 Auftragserweiterung 

Für Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, müssen die Preise vor der Arbeitsausführung schriftlich 
vereinbart werden. Der Unternehmer ist ferner dazu verpflichtet, mit dem Fachplaner nachvollziehbare Grundlagen für 
den Nachtragspreis zu erstellen. Allfällige Auftragserweiterungen oder Nachträge haben dieselbe Kalkulationsbasis 
wie das Hauptangebot. 

4.6 Vergütungsregelung 

4.6.1 Rechnungsstellung 

Die Rechnungsstellung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben und gemäss den nachfolgenden Kriterien oder dem beige-
legen Beispiel (Anhang …): 

 Name und Adresse des Lieferanten  

 Name und Adresse des Empfängers 

 Lieferdatum (sofern nicht mit dem Rechnungsdatum identisch) 

 Genaue Bezeichnung der Lieferung oder Dienstleistung 

 Der Preis (Entgelt) der Lieferung bzw. Dienstleistung 

 Angewandter Mehrwertsteuerbetrag 

 … 
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 Anforderungen zu Rechnungsform und -weg sind hier zu definieren.  

4.6.2 Leistungsnachweis 

 Für den Fall, dass mit den Rechnungen ein Leistungsnachweis gefordert wird, ist ein solcher anhand der 
Preiszusammenstellung abzugeben. Die Leistungen werden, mit Hilfe des Ausschreibungsbeschriebs, für 
die Bauleitung nachvollziehbar dokumentiert. 

4.6.3 Zahlungsbedingungen 

Für die Zahlungsbedingungen gilt soweit nicht anders vereinbart die SIA 118. 

4.6.4 Spez. Zahlungsbedingungen / Jahreswechsel 

Geltende Zahlungsbedingungen: 

 Schlussrechnung vor Jahreswechsel 

 Letzte Rechnung im laufenden Jahr bis Mitte November 

 … 

4.6.5 Schlussrechnung 

Die Schlussrechnung wird beim Erfüllen der folgenden Bedingungen von der Bauleitung an die Bauherrschaft zur Zah-
lung weitergeleitet: 

 Inbetriebnahme der Anlage  

 Erfolgte Abnahme und Übergabe an die Bauherrschaft 

 Ausgeführter Mängelbehebung inkl. deren Bestätigung, dass sie erledigt sind 

 Vorliegen der bereinigten Abrechnung 

 Sicherheitsleistung ist erbracht 

 Instruktion des Betreibers ist erfolgt 

 Vollständige Anlage- und Betriebsdokumentation liegt vor 
 

 Die Bereinigung der Abrechnung kann bereits im Vorfeld erfolgen. 

4.7 Abnahme des Werkes 

Die Abnahme erfolgt nach dem Prozedere der SIA 118/380. Die, während der Inbetriebnahme und Einregulierung 
erstellten Protokolle sind an die Abnahme mitzubringen und sind einen Bestandteil davon. Mit der allseitigen Unter-
zeichnung des Abnahmeprotokolls gilt die Abnahme als erfolgt. 

Die Instruktion an die Anlagebetreiber ist ausserhalb der Abnahme zu organisieren und nach separater Absprache zu 
vereinbaren. 

 

 Bei grossen Projekten, welche besondere Massnahmen erfordern, ist es sinnvoll an dieser Stelle zusätzli-
che Verfahrensschritte zu definieren. Zum Beilspiel Sichtkontrollen von Geräten, Steigzonen oder Einla-
gen. 
 

 Beinhaltet der Vertrag mehrere Anlagen oder wird ein Anlageteil verfrüht in Betreib genommen, können 
Teilabnahmen definiert werden. Dies bedingt jedoch eine besondere Vereinbarung über die damit verbun-
dene Gefahr und Haftung. 

4.8 Anlagedokumentation 

 Es ist sinnvoll die notwendigen Anlagedokumentationen sowie die Zuständigkeiten dafür im Vorfeld der 
Ausführung zu definieren. Der hier vorzufindende Beschrieb ist als Vorschlag zu verstehen und ist deshalb 
dem Projekt entsprechend anzupassen. Empfehlungen hierzu gibt die Richtlinie SWKI BT104-01 «Betrei-
ben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen – Teil 1: Grundlagen» 
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Der Unternehmer ist für das Nachführen und Erstellen der Revisionspläne verantwortlich (Installationspläne, Anlage- 
und Prinzipschemata, Strangschemata, Spezialpläne, Details und Schnitte). Darin sind die exakten Positionen und 
Elektroschema-Nummern aller Mess-, Steuer- und Regelapparate festzuhalten. 

Die Unterlagen sind nach Weisungen des Fachplaners und/oder des Bauherrn durch den Unternehmer bereitzustellen 
und an die Abnahme mitzubringen. Die Unterlagen sind gemäss dem nachfolgenden Inhaltsverzeichnis zu erstellen. 
Innerhalb eines Kapitels können sinnvolle Unterteilungen gemacht werden.  

Die Unterlagen sind 1-fach in Papierform und 1-fach digital zu erstellen und abzugeben. Digital will heissen, sämtliche 
Unterlagen sind im pdf-Format, inklusive allen CAD- Plänen in dwg- und pdf-Format (die pdf-Grösse muss den Papier-
plänen entsprechen) auf einen mobilen Datenträger zu speichern. 

Zusätzlich sind die Prinzipschemata farbig (lichtecht), aufgezogen und plastifiziert an der Wand bei der Anlage zu 
montieren. Die gewünschte Ausführungsart soll vor deren Erstellung mit der Bauherrschaft abgeklärt werden. 

 

 Inhaltsverzeichnis  
 

1 Abnahme, Übergabe, Gewährleistung / Garantie nach SIA oder SWKI 

2 Adressverzeichnis Planer, Unternehmer, Störungsdienst 

3 Installierte Anlagen, Prinzipschemata 

4 Anlagen- und Funktionsbeschriebe 

5 Technische Daten 

6 Fabrikatenliste und Lieferantenadressen 

7 Betriebs- und Instandhaltungsdokumentation (nach SWKI BT104) 

8 Ersatzteilliste 

9 Messprotokolle, Inbetriebsetzungsprotokoll 

10 Konformitätserklärungen aller mechanisch und elektrisch bewegten Komponenten 

11 Konformitätserklärung der Installationen nach gültigen Brandschutzvorschriften 

12 Elektroschema oder Verweis auf separaten Ordner Elektroschema 

13 Planverzeichnis inkl. Pläne oder Verweis auf separate Planschachtel 

 

4.9 Gewährleistung 

4.9.1 Rügefristen 

Die Rügefristen gelten nach SIA 118 und beginnen mit der Abnahme des Werkes, mit allseitiger Unterzeichnung des 
Abnahmeprotokolls.  

 

 Beinhaltet der Vertrag mehrere Werkteile, wird empfohlen mögliche Teilabnahmen zu definieren und die 
Gewährleistungs- und Rügefristen an dieser Stelle festzulegen.  
 

 Alternativ kann ein fixer Rügebeginn für sämtliche Anlagen des Vertrages beschlossen werden. Dies er-
möglicht einen einheitlichen Endtermin der Rügefristen. 

4.9.2 Anlageninstandhaltung zur Gewährleistung 

Voraussetzung für die Einhaltung der Gewährleistung ist die fachgerechte Instandhaltung der Anlagen. Die Instand-
haltungsintervalle und -arbeiten sind gemäss Vorgaben des Unternehmers (vergl. 4.8 Anlagedokumentation) durchzu-
führen und entsprechend zu dokumentieren. Alternativ kann ein Instandhaltungsvertrag während der Dauer der Rüge-
frist gemäss SIA 118 abgeschlossen werden. 

4.10 Bauwesensversicherung 

Mit dem Abschluss der bauseitigen Bauwesensversicherung wird dem Unternehmer einen Abzug vom Anlagepreis 
gemacht.  

Versicherungsgesellschaft:   ……………………..  
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Policen Nr.  …………………….. 
 

Der Unternehmer erhält, zusammen mit dem Werkvertrag, eine Kopie der entsprechenden Police. 

4.11 Subunternehmer 

Wird ein Vertrag mit einem Subunternehmer abgeschlossen, ist in jedem Fall die schriftliche Erlaubnis des Bauherrn 
einzuholen. Die durch den Subunternehmer ausgeführten Leistungen sind klar zu definieren und schriftlich festzuhal-
ten.  

Der Unternehmer haftet für eine rechtzeitige und richtige (mängelfreie) Werkerstellung, ob er die Arbeit selber ausführt 
oder sie von einem Subunternehmer ausführen lässt. Ebenfalls haftet der Unternehmer gegenüber dem Bauherrn da-
für, falls sein Subunternehmer Schäden am Bau verursacht. Es gelten zudem die Bestimmungen der «Verordnung 
über in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer» und des «Bundesgesetzes über die flankieren-
den Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und über die Kontrolle der in Normalarbeits-
verträgen vorgesehenen Mindestlöhne». 
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Anhang A (informativ): Deckblatt der Ausschreibung 
 

 

Angebot 

Objekt: ___________________________________ 

Projekt: ___________________________________ 

Bauherrschaft: __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________  

 

Fachplaner: __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tel.: __________________ 
Zuständig: __________________ 
Tel. Direkt: __________________ 
E-Mail: __________________ 
 

Unternehmer: __________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tel.: __________________ 
Zuständig: __________________ 
Tel. Direkt: __________________ 
E-Mail: __________________  

 

BKP 24 HLKKSE/GA/SP… 

 

Eingabesumme  gemäss vollständig ausgefüllter Preiszusammenstellung 

Angebot Netto CHF                                                     (exkl. MWSt.) 

 

Eingabetermin: __________________ spätester Eingangszeitpunkt am Eingabeort 

Eingabeort: beim Fachplaner  

Voraussichtlicher Vergabetermin: __________________ 

Baubeginn: __________________ 

Gültigkeit des Angebots: __________________ 

Bemerkungen: Mit der Einreichung eines Angebotes erklärt der Anbieter sämtliche Ausschrei-
bungsunterlagen gemäss Inhaltsverzeichnis erhalten und gelesen zu haben. 
Über die örtlichen Verhältnisse auf der Baustelle sowie über Art und Umfang 
der Arbeiten oder Lieferungen ist er orientiert. Der Anbieter bestätigt mit den 
kompletten Ausschreibungsunterlagen und sämtlichen Anhängen und Beilagen 
einverstanden zu sein. Auf spätere Einwände über ungenügende Aufklärung 
kann nicht eingetreten werden. 

 

  Firmenstempel und rechtsgültige Unter-
schrift(en): 
 

   

Ort / Datum: __________________ __________________ 
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Anhang B (informativ): Inhaltsverzeichnis der Ausschreibungsunterlagen 
Inhaltsverzeichnis 

A. Preiszusammenstellung 

B. Bedingungen Bauherrschaft  
Text der vorgeschriebenen Vertragsurkunde 
Werkvertragsentwurf 
Bedingungen für Nachhaltigkeit des Projektes 
 

C. Objektspezifische Bedingungen  

C.1 Allgemeine Bedingungen der Gebäudetechnik 

C.2 Kommunikation 

C.3 Termine 

C.4 Baustelle 

C.5 Kalkulationsbasis 

C.6 Vergütungsregelung 

C.7 Abnahme des Werkes 

C.8 Anlagedokumentation 

C.9 Gewährleistung 

C.10 Bauwesensversicherung 

C.11 Subunternehmer 

 

Anhang und Beilagen  

AC.1 Integrale Schnittstellenliste 

AC.2 Terminprogramm 

AC.3 Situationsplan der Baustelle 

AC.4 Beispiel Rechnungsstellung 

 

D. Gewerkspezifische Bedingungen  

D.1 Grundlagen der Ausschreibung 

D.2 Preise 

D.3 Leistungsabgrenzung und Schnittstellen 

D.4 Eingaben an Behörden und Kontrollstellen 

D.5 Leistungen des Unternehmers 

D.6 Datenübermittlung 

D.7 Vorgehensplan für die Auftragsvergabe 

D.8 Entscheidungskriterien 

D.9 Bestimmungen zu Regiearbeiten 

D.10 Bestimmungen zu Unternehmervarianten 

D.11 Inbetriebnahme und Abschluss 

 

E. Unternehmerangaben  
 

F. Technische Projektgrundlagen 
 

G. Leistungsverzeichnis 
 

H. Prinzipschemata und Pläne 
 

I. Instandhaltungsangebote 
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Anhang C (normativ): Integrale Schnittstellenliste 
 Die untenstehende Muster-Schnittstellenliste ist ein Vorschlag und soll dem Bauprojekt entsprechend er-

gänzt oder vervollständigt werden. 
 In der Muster-Schnittstellenliste fehlen die gebäudetechnischen Gewerke des Technischen Brandschutzes 

(Sprinkleranlagen, Brandmeldeanlagen, RWA), der Sicherheitsanlagen (ZUKO, CCTV) und der Transport-
anlagen (Aufzugsanlagen, Rolltreppen usw.). Diese sind bei Bedarf objektspezifisch zu ergänzen. 

 

V = Verantwortlich, M = Mitwirkend, - = nicht betroffen, O = wird später festgelegt 

  
Verantwortung in der Realisierung 
(Unternehmer) 

Gewerk Leistungsbeschreibung 

B
au
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le

kt
ro

 

G
eb
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u

d
e
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au

to
m

a
ti

o
n

 

H
ei

zu
n
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ü
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n
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K
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K
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S
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Baustellen-
einrichtung 

Baustelleneinrichtung, Materiallager, Magazin, Baucontai-
ner: 

Grundausstattung: 

Türen, Schlösser und eigene Bedürfnisse: 

Meterriss auf allen Geschossen: 

       

Baustrom Erstellen der Baustromversorgung:        

Bauwasser Wasserprovisorien für Baumeister, Gipser u. a., An-
schlüsse im Freien, Bauwasserprovisorien innerhalb des 
Gebäudes, inkl. Wasserzähler: 

       

Bauabwasser Bauabwasserinstallationen mit den nötigen Massnahmen 
wie Rückhaltebecken, Neutralisationsbecken, etc.: 

       

Bauheizung Sicherstellen der Bauheizung im Winter: 

Mindestanforderung 5°C in allen Geschossen ab Rohbau-
installation bis Bauvollendung: 

Aufheizung zur Estrichaustrocknung FBH: 

       

Krantrans-
porte 

Transporte von HLKKSE-Anlageteile, wie Dachventilato-
ren, Regenhüte, Geräte inkl. deren Platzierung: 

       

Sondierun-
gen 

Sondierungen von einzelnen Werkleitungen (Wasser, 
Fernwärme, Kanalisationsleitungen): 

       

Gerüste, Git-
terroste und 
Geländer 

Erstellen von Gerüsten und Sicherheitseinrichtungen im 
Aussenbereich (gemäss SUVA-Vorschriften): 

Erstellen von Podesten, Gitterrosten und Geländern in 
Schächten und Zentralen (gemäss SUVA-Vorschriften): 

Erstellen von Gerüsten, Hebebühnen und Sicherheitsein-
richtungen zur Montage der HLKKSE-Installationen: 

       

Maurerarbei-
ten 

Grabarbeiten für sämtliche HLKKSE-Leitungen, welche 
sich im Erdreich befinden 

- Einmessen und Anzeichnen: 

- Ausführen und Verschliessen: 
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Verantwortung in der Realisierung 
(Unternehmer) 

Gewerk Leistungsbeschreibung 
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Maurerarbei-
ten 

Durchbrüche, versetzen von Futterrohren, Zuputzen von 
Mauerschlitzen und -durchbrüchen, Erstellen von Vormau-
erungen, Versetzen von Mauerrahmen 

- Anzeichnen: 

- Ausführung: 

       

Kernbohrun-
gen 

Anzeichnen sämtlicher Kernbohrungen: 

Bohren der HLKKSE-Kernbohrungen: 

       

Betonsockel Erstellen von Betonsockel, schwimmenden Böden, etc. für 
HLKKSE-Geräte: 

       

Abdichtung 
Gebäude 

Dichtungsgarantie der Leitungsdurchführungen (Erschlies-
sungs-, Ver- und Entsorgungsleitungen): 

       

Abdichtung 
Fassade, 
Dacheinfass-
ungen 

Liefern und Installieren von Aussenluftfassungen, Regen-
hüten, Kanälen und Isolationen, welche die Gebäudehülle 
durchdringen: 

Abdichtung und Erstellen der Blecheinfassungen der Fas-
saden- und Dachdurchdringungen: 

       

Befesti-
gungsele-
mente 

„Ausholzungen“ etc. für Apparate und Armaturen 

- Vorgaben, Anzeichnen: 

- Ausführung: 

Einheitliches Montagesystem aller Gewerke 

- Montage der Grundelemente: 

       

Revisionsöff-
nungen 

Erstellen von Revisionsöffnungen mit Deckel in Decken 
und Wänden 

- Vorgabe von Grösse und Lage: 

- Ausführung: 

       

Brandschutz Erstellen der Brandabschottungen in Schächten, bei 
Wand- und Deckendurchführungen, inkl. durchführender 
Isolation: 

Erstellen von Brandschutzdecken und Brandschutzbeklei-
dungen von HLKKSE-Installationen und Entrauchungska-
nälen: 

Erstellen von Entrauchungsöffnungen und -klappen bei 
Treppenhäuser und Liftschächten: 

Verdrahtung der Komponenten und deren Ansteuerung 
über die Brandmeldeanlage: 

Lieferung und Montage allfälliger Schlüsselschalter: 

Anbringen der Brandschutzmanschetten an Ablaufleitun-
gen bei Brandabschnitten: 

Liefern von Handfeuerlöscher während der Bauzeit: 
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  Verantwortung in der Realisierung 
(Unternehmer) 

Gewerk Leistungsbeschreibung 
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Elektroinstal-
lationen 

Anschluss und Verdrahtungsarbeiten aller HLKKS gelie-
ferten Motoren und Apparate, gemäss Klemmenan-
schlussplan: 

Erdung der HLKKS-Geräte: 

Lieferung, Montage und Verdrahtung der Motor-Revisions-
schalter, gemäss den örtlichen Vorschriften und deren 
fachgerechten Beschriftung: 

Mithilfe und Anwesenheit bei Inbetriebsetzungsarbeiten 
der HLKKS-Gewerken: 

       

Gebäudeau-
tomation 

Lieferung und Montage der Schaltgerätekombinationen: 

Lieferung und Montage Managementebene und Leitsys-
tem: 

Lieferung und Montage der Netzwerkinstallationen zwi-
schen Automations- und Feldebene: 

Lieferung und Montage Automationsebene(n) HLKS: 

Lieferung und Montage von BUS-Installationen zwischen 
Automations- und Feldebene: 

Lieferungen und Montage auf Feldebene 
- Sensoren: 
- Aktoren: 

Lieferung und Montage von (Einzel)-Raumregulierungen: 

Durchführung Integraler Tests (gemäss SIA 2046): 

       

Lüftungsan-
lagen 

Lieferung und Montage der Lüftungsgeräte, Armaturen 
und Apparate: 

Lieferung der Feldgeräte (inkl. wasserseitige Ventile zur 
Regulierung der Lufterhitzer- und Luftkühlregister): 

Montage der Feldgeräte: 

Lieferung und Aufstellung der Schaltgerätkombinationen: 

Lieferung und Verdrahtung des BUS-Systems, der Feld-
geräte auf die Schaltgerätkombinationen: 

Brandschutz- und thermische Dämmung: 

Schützen der Lüftungsbauteile gegen Verschmutzungen 
(gemäss SWKI VA104-01:2019 „Hygiene-Anforderungen 
an RLT Anlagen“): 

Provisorische Beschriftung der Feldgeräte und Instruktion 
über deren Standort zum elektrischen Anschluss an Elekt-
rounternehmer: 

Definitive Beschriftung der Feldgeräte und Entfernen der 
provisorischen Beschriftung: 
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  Verantwortung in der Realisierung 
(Unternehmer) 

Gewerk Leistungsbeschreibung 

B
au

 

E
le

kt
ro

 

G
eb

ä
u

d
e

-
au

to
m

a
ti

o
n

 

H
ei

zu
n

g
 

L
ü

ft
u

n
g

, 
K

lim
a

 

K
äl

te
 

S
an

it
är

 

Heizungsan-
lagen 

Kälteanlagen 

Lieferung und Montage der Erzeugung, der Unterstatio-
nen, inkl, Expansion- und Sicherheitsanlagen: 

Lieferung und Montage der Armaturen und Apparate: 

Lieferung der Feldgeräte: 

Montage der Feldgeräte: 

Lieferung und Aufstellung der Schaltgerätkombinationen: 

Lieferung und Verdrahtung des BUS-Systems, der Feld-
geräte auf die Schaltgerätkombinationen: 

Brandschutz- und thermische Dämmung: 

Trittschall- und Wärmedämmung bei Bodenheizungssys-
temen: 

Lieferung und Montage der Wärme- und Kältemessung 
inkl. Fühler und Passstücke: 

Anschliessen der Register der Lüftungsgeräte 
inkl. Verschraubung resp. Gegenflansch: 

Liefern und Montieren der notwendigen Armaturen und 
Pumpen zum Anschluss der Lüftungsgeräte (exkl. Feld-
ger.): 

Provisorische Beschriftung der Feldgeräte und Instruktion 
über deren Standort zum elektrischen Anschluss an Elekt-
rounternehmer: 

Definitive Beschriftung der Feldgeräte und Entfernen der 
provisorischen Beschriftung: 

       

Deckenkühl-
flächen 

Lieferung und Montage der Deckenkühlflächen: 

Wasserseitiger Anschluss der Deckenkühlflächen 
(mit/ohne flexiblen Anschlüssen): 

Lieferung der Feldgeräte: 

Montage der Feldgeräte: 

Lieferung und Verdrahtung des BUS-Systems, der Feld-
geräte auf die Schaltgerätkombinationen: 

Brandschutz- und thermische Dämmung: 

Provisorische Beschriftung der Feldgeräte und Instruktion 
über deren Standort zum elektrischen Anschluss an Elekt-
rounternehmer: 

Definitive Beschriftung der Feldgeräte und Entfernen der 
provisorischen Beschriftung: 
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Verantwortung in der Realisierung 
(Unternehmer) 

Gewerk Leistungsbeschreibung 
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Klima-Split-
Geräte 

Lieferung und Montage der Klima-Split-Geräte: 

Lieferung der Feldgeräte: 

Montage der Feldgeräte: 

Lieferung und Verdrahtung des BUS-Systems, Feldgeräte, 
SS: 

Brandschutzbekleidungen und thermische Dämmung: 

Provisorische Beschriftung der Feldgeräte und Instruktion 
über deren Standort zum elektrischen Anschluss an Elekt-
rounternehmer: 

Definitive Beschriftung der Feldgeräte und Entfernen der 
provisorischen Beschriftung: 

       

Sanitäranla-
gen 

Erschliessen der Schwitz- und Tropfwasseranschlüsse in 
den Zentralen: 

Anschluss der Kondensationsleitungen der Lüftungsge-
räte: 

Fachgerechte Angaben zur Siphonierung der Kondensati-
onsleitungen an Lüftungsgeräten: 

Anschluss der Kondensationsleitungen der Raumkühlung 
(Umluft-Geräte, Klima-Split-Geräte): 
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Anhang D (informativ): Publikationen 
[1] Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Richtlinie 6028: „Bewertungskriterien für Technische Gebäudeausrüs-

tung“; Ausgabe Februar 2002 

[2] Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB), „Empfeh-
lung Gebäudetechnik“; Ausgabe 2014 

[3] Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB), „Leitfaden 
zur Beschaffung von Werkleistungen“; Ausgabe 2010 

[4] Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB), Empfeh-
lung „Nachhaltiges Bauen“; Ausgabe 2016 

[5] Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband suissetec, Merkblatt „Funktionale Ausschrei-
bung“; Ausgabe 2014 

[6] Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband suissetec, Merkblatt „Produkt- und Systemän-
derung durch Unternehmervarianten; Ausgabe 2016 

[7] Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, „Fachbezogene Bedingungen Lüftung“; Ausgabe 2015 

[8] Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren IPB, EIPB 118 „Ergänzungen und Änderungen 
der IPB-Mitglieder zur SIA-Norm 118/2013“; Ausgabe 2014 

 

Vernehmlassu
ng



prSWKI_BT106-01_2022_06_16.docx  Druck: 11.08.2022 
Dieser Entwurf hat keine Gültigkeit und darf nicht angewendet werden. 

prSWKI BT106-01, © 2022 SWKI Urtenen-Schönbühl  27 

Anhang E (informativ): Verzeichnis der Begriffe 
Tabelle 1 Alphabetisches Verzeichnis der in Kapitel 1 definierten Begriffe 

Begriff Ziffer 

Anbieter 1.1.1 

Architekt 1.1.2 

Ausschreibung 1.1.3 

Bauherr 1.1.4 

Bauherrenvertreter 1.1.5 

Bauleitung 1.1.6 

Bauseits 1.1.7 

Betreiber 1.1.8 

Fachbauleitung 1.1.9 

Fachplaner 1.1.10 

Leistungsverzeichnis 1.1.11 

Projekt 1.1.12 

Objekt 1.1.13 

Submission 1.1.14 

Subunternehmer 1.1.15 

Unternehmer 1.1.16 

Vorspann 1.1.17 
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In der Arbeitsgruppe SWKI BT106-01 vertretene Organisationen 

suissetec Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband 
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Arbeitsgruppe SWKI BT106-01 
  Vertreter von 

Obmann Philippe Hennemann, dipl. HLK-Ing FH, Murgenthal Planer 

Mitglieder Gery von Arx, dipl. HLK-Ing HTL, Niederbuchsiten Unternehmer 

 Christine Berger, dipl. HLK Ing FH, Gerzensee Planer 

 Robert Diana, dipl. Heizungstechniker HF, Zürich suissetec 

 Christian Maeder, dipl. Heizungs-/Klimatechniker HF, Zürich Bauherren 

 Tobias Meyer, Automatiker, Hergiswil am See Lieferanten 

Fachlektorat Peter Eggimann, dipl. HLK Ing HTL, Hägendorf  

Übersetzung Apostroph Group, Luzern  

Layout bido-graphic GmbH, Muttenz  

Qualitätssicherung Michael Schwery, Delegierter für Richtlinien Vorstand SWKI 
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